
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt Ihre Stimmrechte auf 
sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen. 

Erfahren Sie, wie die DSW abstimmen wird auf der  

Hauptversammlung der paragon GmbH & Co. KGaA am 15.9.2020 

Die DSW plant, das Stimmrecht bei allen Beschlussfassungen wie folgt auszuüben: 

1) Vorlage Jahresabschluss    DSW-Empfehlung: Enthaltung 

 

 Gemäß § 286 Abs. 1 AktG erfolgt bei der Paragon die Feststellung des Jahresabschlusses 

durch die Hauptversammlung. Es gab aber in der Vergangenheit schwere 

Bilanzierungsprobleme bei der Paragon, welche auch nachträglich durch die DPR 

festgestellt wurden. Auch hinsichtlich dieses Jahresabschlusses für 2019 kann ohne eine 

äußerst aufwendige Prüfung eigentlich von außen nicht abschließend festgestellt 

werden, dass der Jahresabschluss korrekt ist. 

 

2) Entlastung Vorstand     DSW-Empfehlung: NEIN 

 

 Der Vorstand hat äußerst schlechte Zahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr 

vorgelegt. Es ist ein relativ großer Verlust erwirtschaftet worden. Vor allem im Segment 

Elektromobilität (Voltabox). Dies ist auch dem Vorstand anzulasten. In der Vergangenheit 

gab es erhebliche Monierungen durch die DPR. Nun mussten entsprechende 

Wertberichtigungen vorgenommen werden. Hinzu kommen insbesondere bei der 

Voltabox erhebliche Margenrückgänge. 

 

3) Entlastung AR      DSW-Empfehlung: Enthaltung 

 

 Das Unternehmen ist in einer schwierigen Situation. Neben dem Vorstand kommt hier 

zunehmen auch der  Aufsichtsrat in die Pflicht. Derzeit scheint er aber nicht übermäßig 

engagiert zu sein. So ist beispielsweise ein Engagement über die üblichen Sitzungen 

hinaus nicht zu erkennen. 

 

4) Wahl Abschlussprüfer     DSW-Empfehlung: NEIN 

 Es gab erhebliche Monierungen bei der Bilanzierung des Unternehmens durch die DPR in 

den vergangenen Jahren. Trotzdem wurde bislang ein Wechsel des WPs offensichtlich 

noch nicht mal in Erwägung gezogen. Das Vertrauen in diesen WPs für die Paragon ist 

gestört. Es sollte ein Wechsel erfolgen. 

 

 

Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. 

Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier. 

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer 

Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte. 

https://hauptversammlung.de/home/richtlinien.html

